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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

IWW-Webinare

Umsatzsteuerrecht
Vorsteuern sichern und Nachzahlungen vermeiden

Die Umsatzsteuer ist im ständigen Wandel. Als Berater 
müssen Sie daher permanent Gesetzesänderungen, 
neue Auffassungen der Finanzverwaltung und vor allem 
die Rechtsprechung der Finanzgerichte, des BFH und 
des EuGH verarbeiten. Das Webinar macht es Ihnen 
einfach: Unsere Expertin Rabea Schwarz bringt Sie 
einmal im Quartal auf den neuesten Stand. Informieren 
Sie sich effizient und praxisnah an Ihrem PC!

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie 90,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

Referentin
Rabea Schwarz, Diplom-Finanz-
wirtin (FH), LL.M.

Tätig im Umsatzsteuerreferat 
der OFD NRW, nebenberuflich 
tätig als Referentin in der 
Aus- und Fortbildung im Fach-
gebiet Umsatzsteuer. 

Teilnehmerkreis
Steuerberater

Termine
20.06.2023, 05.09.2023, 
14.11.2023, 15.02.2024 

jeweils 15:00 ― 17:00 Uhr

Buchungs-Nr. 446

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s185

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 129,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
106,50 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

„Ihr schnelles Umsatzsteuer-Update: 

Ich bringe Sie in 2 Stunden 

auf den neuesten Stand!“
Rabea Schwarz
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	▶ Vereinsausschluss
BVerfG: Ausschluss von extremisten ist keine Diskriminierung

| Schließt ein Verein ein Mitglied wegen extremistischer politischer An-
schauungen und Aktivitäten aus, ist das kein Verstoß gegen das Diskrimi-
nierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG. Das hat das BVerfG bei einem 
Sportverein entschieden, der einen NPD-Funktionär aufgrund einer ent-
sprechenden Satzungsregelung (Bekenntnis aller Mitglieder zur freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung mit beispielhafter Unvereinbarkeit 
der NPD-Mitgliedschaft) ausschloss. |

Das NPD-Mitglied hatte zunächst vor den Zivilgerichten geklagt und dann, 
nachdem es dort nicht Recht bekam, das BVerfG angerufen. Das wies die 
Verfassungsbeschwerde ab. Eine Berufung auf Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG („Nie-
mand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religi-
ösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“) 
sei nicht möglich. Die Rechte der Mitglieder eines Vereins bewegen sich in 
dem Rahmen, den ein Verein setzt. Denn das Grundrecht der Vereinigungs-
freiheit gewährt einem Verein  das Recht, über Aufnahme und Ausschluss von 
Mitgliedern selbst zu bestimmen. Zielt ein privater Breitensportverein mit 
der Satzung ausdrücklich auf eine Orientierung an der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung und tritt extremistischen, rassistischen und fremden-
feindlichen Bestrebungen entgegen, ist das nicht zu beanstanden (BVerfG, 
Beschluss vom 02.02.2023, Az. 1 BvR 187/21, Abruf-Nr. 234936).

Wichtig | Die Satzung muss eine konkrete Regelung enthalten, um Mitglieder 
aus politischen oder weltanschaulichen Gründen auszuschließen. Andernfalls 
wäre nur ein Ausschluss aus wichtigem Grund möglich. Das setzt aber voraus, 
dass das Mitglied das Vereinsleben durch sein Verhalten unzumutbar stört.

ex-mitglied zieht  
bis vor das BVerfG  
und bekommt auch 
dort kein recht

	▶ Vereinsrecht
Wann haftet der Verein per Duldungs- und Anscheinsvollmacht?

| Schließen Personen, die nicht als Vorstandsmitglieder vertretungsbe-
rechtigt sind, im Namen des Vereins Rechtsgeschäfte ab, riskiert der Verein 
eine Haftung für diese Verträge nach den Grundsätzen der Anscheins- und 
Duldungsvollmacht. Ein solches Risiko besteht aber nicht ohne Weiteres. 
Das lehrt eine Entscheidung des OLG Brandenburg. |

Im konkreten Fall hatte ein Landwirt im Namen eines aufgelösten Reitvereins 
Maschinen ausgeliehen. Weil die Maschinen auf dem früheren Vereinsgelände 
standen, konnte der Anschein entstehen, der Landwirt habe tatsächlich für 
den Verein gehandelt. Die Verleihfirma verklagte deswegen den Verein auf 
Zahlung und Schadenersatz. Da der Verein bereits liquidiert war, wollte sie 
den Liquidator in Haftung nehmen. Das Gericht lehnt eine solche Inhaftung-
nahme ab. Zwar hatte der Liquidator seine Pflichten verletzt, weil er die  
Liquidation nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben hatte. Das Gericht sah 
aber keine Voraussetzung für eine Zurechnung zum Verein nach den Grund-
sätzen der Anscheins- und Duldungsvollmacht.

Wenn nicht- 
Vertretungsberechtigte 
rechtsgeschäfte 
abschließen

https://www.iww.de/quellenmaterial/id/234936
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Voraussetzung der Zurechnung des Handelns zum Verein aufgrund einer 
Duldungsvollmacht wäre, so das OLG, dass der Landwirt mit Wissen des Ver-
eins auftrat und der Geschäftspartner dieses Auftreten so verstehen durfte, 
dass der Verein tatsächlich eine Vollmacht erteilt hatte. Die Firma konnte 
aber nicht nachweisen, dass der Landwirt mit Wissen des Liquidators han-
delte. Eine Zurechnung nach den Grundsätzen der Anscheinsvollmacht 
kommt in Frage, wenn der Vertretene das Handeln des Scheinvertreters nicht 
erkennt, wenn er es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen können 
und der andere Teil annehmen durfte, der Vertretene dulde und billige das 
Handeln des Vertreters. Dabei muss das Handeln des Vertreters von einer 
gewissen Dauer oder Häufigkeit sein. Dazu hätte der Landwirt wiederholt für 
den Verein auftreten müssen. Das war aber nicht der Fall. Ebenso wenig hät-
te der Verein erkennen können, dass Maschinen auf seinen Namen bestellt 
wurden, weil er das Gelände, wo sie standen, nicht mehr nutzte (OLG Bran-
denburg, Urteil vom 05.04.2023, Az. 7 U 130/22, Abruf-Nr. 234935). 

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Beitrag „Verstöße gegen Gemeinnützigkeitsrecht: Vertretungsbeschränkungen können 
schützen“, VB 4/2022, Seite 15 → Abruf-Nr� 48113704

• Beitrag „Die Risiken der Vertretungsmacht: Wo setzt man Grenzen und wie kann man 
als Verein gestalten?“, VB 5/2022, Seite 14 → Abruf-Nr� 48256573

oLG konkretisiert 
Anforderungen an 
Duldungs- und 
Anscheinsvollmacht

ArCHiV
Ausgabe 4  

und 5 | 2022 

	▶ Vereinsrecht
Vereinsinsolvenz: Wann haften Liquidatoren?

| Wann haftet der Liquidator eines Vereins dessen Gläubigern? Mit dieser 
Frage hat sich das OLG Brandenburg auseinandergesetzt. |

Hintergrund | Nach § 53 BGB haften Liquidatoren den Gläubigern eines 
Vereins, wenn sie ihre Pflichten verletzen oder Vermögen, das zur Befriedi-
gung der Gläubiger bestimmt ist, anderweitig verwenden. Zu den Pflichten 
der Liquidatoren gehören

	� die Beantragung des Insolvenzverfahrens bei Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung,

	� die Einhaltung des Sperrjahres,
	� die Hinterlegung oder Besicherung der Beträge, die der Verein bekannten 
Gläubigern schuldet, die sich nicht melden,

	� die Bekanntmachung der Liquidation im entsprechenden (Amts-)Blatt.

Die Bekanntmachung dient der Aufforderung an die Gläubiger, ihre Forde-
rungen anzumelden, damit die Erfüllung der Forderung aus dem Vereinsver-
mögen im laufenden Sperrjahr ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der 
Auflösung gewährleistet werden kann. Das Vermögen wird erst nach Ablauf 
des Sperrjahrs an die Anfallberechtigten verteilt. Ohne die Bekanntmachung 
beginnt der Lauf des Sperrjahrs nicht. Unterlässt der Liquidator die Bekannt-
machung, haftet er nicht automatisch persönlich. Will ein Gläubiger über das 
Sperrjahr hinaus eine Forderung geltend machen, muss er nachweisen, dass 
seine Forderung dem Verein bekannt war und er nicht über die Liquidation 
informiert worden war (OLG Brandenburg, Urteil vom 05.04.2023, Az. 7 U 
130/22, Abruf-Nr. 234935).

oLG Brandenburg 
klärt auf

https://www.iww.de/quellenmaterial/id/234935
https://www.iww.de/vb/gemeinnuetzigkeitsrecht/gemeinnuetzigkeit-verstoesse-gegen-gemeinnuetzigkeitsrecht-vertretungsbeschraenkungen-koennen-schuetzen-b144637
https://www.iww.de/vb/satzungsrecht/vorstand-die-risiken-der-vertretungsmacht-wo-setzt-man-grenzen-und-wie-kann-man-als-verein-gestalten-b146216
https://www.iww.de/vb/quellenmaterial/id/234935
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Photovoltaikanlagen im Verein (teil 1):  
so werden sie ertragsteuerlich behandelt

| Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) sind für Vereine in verschiedener Hin-
sicht interessant. Zum einen verfügen Vereine oft über nutzbare Dach- und 
andere Flächen. Zum zweiten ist durch die gestiegenen Strompreise die Ei-
genversorgung rentabler. Zum dritten machen gestiegene Einspeiseentgel-
te die PV-Anlagen auch als Einnahmequelle interessant. Und last but not 
least hat sich zum 01.01.2023 auch die Umsatzbesteuerung kleinerer PV-
Anlagen geändert. VB bringt Sie auf den aktuellen Stand, wie PV-Anlagen 
bei Vereinen steuerlich gehandhabt werden. |

Die aktuellen einspeisevergütungen
Die Einspeiseentgelte hängen davon ab, ob der Strom vollständig eingespeist 
oder teilweise selbst verbraucht wird. Die Leistung der Anlagen wird  
nach dem Maximum bei voller Sonneneinstrahlung gemessen – in Kilowatt 
peak (kWp). Diese Maßgröße ist auch für die steuerliche Einordnung von Be-
deutung. PV-Anlagen mit Eigenversorgung erhalten je nach Größe für die Teil-
einspeisung von Strom je Kilowattstunde ins öffentliche Netz folgende  
Entgelte:

	� Bis 10 kWp Anlagenleistung 8,2 Cent

	� Bis 40 kWp Anlagenleistung 7,1 Cent

	� Bis 750 kWp Anlagenleistung 5,8 Cent

	◼ Beispiel

Eine 15 kWp-Anlage mit Eigenversorgung erhält dann für die ersten zehn kWp 8,2 
und für die verbleibenden fünf kWp 7,1 Cent pro kWh, im Durchschnitt also 7,8 
Cent pro Kilowattstunde.

PV-Anlagen mit Volleinspeisung bekommen höhere Sätze bei der Einspeise-
vergütung:

	� Bis 10 kWp Anlagenleistung 13,0 Cent

	� Bis 40 kWp Anlagenleistung 10,9 Cent

	� Bis 100 kWp Anlagenleistung 10,9 Cent

	◼ Beispiel

Eine 15 kWp-Anlage mit Volleinspeisung erhält für die ersten zehn kWp 13 Cent, 
für die restlichen fünf kWp 10,9 Cent, im Durchschnitt 12,3 Cent pro Kilowattstunde.

maßgröße kWp 
ausschlaggebend  
für steuerliche 
einordnung

Aktuelle sätze für 
teileinspeisung

Höhere sätze  
für Anlagen mit 
Volleinspeisung
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Die ertragsteuerliche Behandlung von PV-Anlagen
Der Verkauf des Stroms an einen gewerblichen Netzbetreiber stellt einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar, der auch gewerbe-
steuerlich ein eigener Betrieb ist. Lediglich bei gemeinnützigen Schul- oder 
Umweltschutzvereinen, die zu Lehr- oder Demonstrationszwecken eine Pho-
tovoltaikanlage betreiben, kann ausnahmsweise ein steuerbegünstigter 
Zweckbetrieb nach § 65 AO vorliegen.

Körperschaftsteuer
Die erzielten Überschüsse/Gewinne sind grundsätzlich körperschaftpflichtig. 
Bei PV-Anlagen mit einer Leistung bis zehn kWp unterstellt die Finanzverwal-
tung aber, dass sie ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden. Dazu 
muss der Verein einen entsprechenden Antrag beim Finanzamt stellen (BMF, 
Schreiben vom 29.10.2021, Az. IV C 6 – S 2240/19/10006 :006, Abruf-Nr. 225592). 

Wichtig | Dabei werden verschiedene Anlagen zusammengerechnet. Die 
Einzelleistungen müssen also addiert unter zehn kWp bleiben. Dabei ist un-
erheblich, ob die Anlagen technisch voneinander getrennt sind, ob sie sich 
auf demselben Grundstück oder auf verschiedenen Grundstücken befinden.

Die Zuordnung der PV-Anlagen zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hat 
folgende steuerliche Folgen: Die Bruttoumsätze aller wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebe des Vereins werden zusammengerechnet. Dazu gehören 
z. B. auch die Einnahmen aus Werbung, aus dem Verkauf von Speisen und 
Getränken und die Einnahmen aus der Photovoltaikanlage. Wenn der Brutto-
umsatz aus diesem einheitlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb insge-
samt die Besteuerungsgrenze von 45.000 Euro übersteigt, unterliegt der Ge-
winn daraus der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer und dem Solidari-
tätszuschlag. Bei der Körperschaftsteuer wird lediglich ein Freibetrag von 
5.000 Euro abgezogen.

Gewerbesteuer
Nach § 3 Nr. 32 Gewerbesteuergesetz sind PV-Anlagen bis 30 kWp von der 
Gewerbesteuer befreit. Damit entfällt die Pflicht, eine Gewerbesteuererklä-
rung abzugeben. Diese Vorschrift gilt ab 2019. Überschreitet die Anlage diese 
Leistungsgrenze, sind die Überschüsse aus der Einspeisung gewebesteuer-
pflichtig. Wie bei der gilt aber die Umsatzfreigrenze von 45.000 Euro und ein 
Freibetrag von 5.000 Euro. Für Betreiber von den o. g. Anlagen entfällt somit 
die IHK-Pflichtmitgliedschaft sowie die Verpflichtung zur 

Die Gewerbesteuerpflicht beginnt mit der regelmäßigen Stromeinspeisung 
ins Netz. Verluste aus der Zeit vor Beginn der Gewerbesteuerpflicht werden 
nicht berücksichtigt und damit auch nicht nach § 10a S. 6 GewStG gesondert 
festgestellt.

JstG 2022 und die steuerbefreiung in § 3 nr. 72 estG?
Sicherlich werden Sie sich fragen, ob auch gemeinnützige Organisationen 
von den ertragsteuerlichen Befreiungen profitieren können, die der Gesetz-
geber im Jahressteuergesetz 2022 (Abruf-Nr. 232421) in bzw. mit § 3 Nr. 72 EStG 

steuerbegünstigung 
erfolgt nur  
in Ausnahmefällen

erzielte Überschüsse 
sind immer körper-
schaftspflichtig

Besteuerungsgrenze 
liegt bei 45.000 euro

Keine Gewerbesteuer 
für PV-Anlagen bis  
30 kWp

https://www.iww.de/vb/quellenmaterial/id/225592
https://www.iww.de/vb/quellenmaterial/id/232421
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eingeführt hat. Die Antwort lautet „bisher nein“. Die Ertragsteuerbefreiung 
gemäß § 3 Nr. 72 Buchst. a) und b) EStG ist derzeit für Körperschaften noch 
nicht anwendbar. Es ist u. E. aber zu erwarten, dass die Finanzverwaltung die 
entsprechende Anwendung nach § 8 Abs. 1 S. 1 KStG in R 8.1 (Körperschaft-
steuerrichtlinien zu § 8 KStG) zulässt. VB hält Sie auf dem Laufenden.

Die gemeinnützigkeitsrechtliche Behandlung
Das Unterhalten eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
ist grundsätzlich unschädlich für die Gemeinnützigkeit, weil sie für die Ge-
samttätigkeit der Einrichtung kaum von Gewicht sein werden. Die Höhe der 
Einnahmen aus der Anlage spielt dabei keine Rolle. Folgende Punkte müssen 
gemeinnützige Vereine aber beachten:

	� Es ist gemeinnützigkeitsrechtlich unzulässig, zeitnah zu verwendende Mit-
tel (z. B. Spenden, Mitgliedsbeiträge etc.) zur Errichtung eines wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebs zu nutzen. Es dürfen daher nur nicht zeitnah zu 
verwendende Mittel zur Finanzierung der Anlage eingesetzt werden (z. B. 
aus zulässigerweise gebildeten freien Rücklagen). Auch eine Fremdfinan-
zierung ist möglich, wenn Tilgung und Zins aus Erlösen des steuerpflichti-
gen Bereichs aufgebracht werden.

	� Ein gemeinnützigkeitsrechtliches Problem könnte entstehen, wenn die PV-
Anlage(n) – wegen der Finanzierungskosten – Verluste verursachen. Denn 
grundsätzlich ist es schädlich für die Gemeinnützigkeit, wenn Mittel des 
ideellen Bereichs (z. B. Mitgliedsbeiträge, Spenden, Rücklagen) oder z. B. 
Mittel der Vermögensverwaltung verwendet werden, um Verluste des wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs auszugleichen. Die Finanzverwaltung lässt 
aber einige Auswege zu:

	▪ Es ist unschädlich, wenn die Verluste der PV-Anlage mit Gewinnen aus 
anderen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ausgeglichen werden. 

	▪ Das Gleiche gilt, wenn es in den vorangegangen sechs Jahren ausrei-
chend hohe Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben gab.

	▪ Es ist auch möglich, die Verluste mit Gewinnen des nächsten Jahres (bei 
Aufbau eines neuen Betriebs: der nächsten drei Jahre) aus wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieben auszugleichen. 

Verein verpachtet Dachflächen an Anlagenbetreiber
Statt selbst PV-Anlagen zu betreiben, können Vereine ihre Dachflächen auch 
an Dritte verpachten, die die Anlage dort selbst errichten und betreiben. Für 
den Verein ist die Verpachtung der ertragsteuerfreien Vermögensverwaltung 
zuzurechnen, Pachteinnahmen kosten keine Körperschaft- oder Gewerbe-
steuer. Es ist möglich, dass ein Vereinsmitglied Pächter ist. Die Pachthöhe 
muss angemessen sein; keinesfalls darf sie zu niedrig sein. Dies wäre eine 
unzulässige Zuwendung an Mitglieder, die gemeinnützigkeitsschädlich wäre.

Die Vermietung ist umsatzsteuerpflichtig. Gemeinnützigkeitsrechtlich hat 
der Verein kein Problem, da bei der Verpachtung der Dachflächen keine Ver-
luste entstehen.

§ 3 nr. 72 estG  
steht Vereinen  
bisher nicht offen

zwei Punkte müssen 
gemeinnützige 
Vereine beachten

Pachteinnahmen 
unterliegen nicht  
der Körperschaft-/
Gewerbesteuer
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Gewinnermittlung bei Betrieb der PV-Anlage durch Verein
Bei der Ermittlung des Überschusses/Gewinns aus dem Betrieb der PV-An-
lage können Aufwendungen, die durch den Betrieb der Anlage veranlasst 
sind, als Betriebsausgaben abgezogen werden. Das sind insbesondere

	� Abschreibungen,
	� Finanzierungskosten,
	� Versicherungsbeiträge,
	� Reparatur- und Wartungskosten,
	� Rechts- und Beratungskosten und
	� gezahlte EEG-Umlagen.

Eine besondere Rolle spielen dabei die Abschreibungen, weil sie neben den 
Finanzierungskosten meist die Hauptaufwendungen sind.

Die Abschreibung der PV-Anlage
PV-Anlagen werden als Betriebsvorrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens) abgeschrieben. Das gilt auch für dachintegrierte An-
lagen (R 4.2 Abs. 3 S. 4 EStR). Die Anlage wird also wie ein selbstständiges, 
vom Gebäude losgelöstes, bewegliches Wirtschaftsgut behandelt und damit 
unabhängig vom Gebäude abgeschrieben. Dabei gilt nach amtlicher AfA-Ta-
belle eine betriebsgewöhnliche  Nutzungsdauer von 20 Jahren. Bei linearer 
Abschreibung gehen also jährlich fünf Prozent der Kosten in die Betriebsaus-
gaben ein.

Wichtig | Für Anlagen, die 2020 und 2021 angeschafft wurden, ist eine de-
gressive Abschreibung nach § 7 Abs. 2 EStG möglich. 

Abschreibung von Anlagenkomponenten
Bei der Abschreibung der PV-Anlage können Teile der Anlage in bestimmten 
Fällen als selbstständige Wirtschaftsgüter behandelt und dann getrennt ab-
geschrieben werden. Das gilt für Batteriespeicher und Wallbox (für das Auf-
laden von Elektrofahrzeugen).

	� Batteriespeicher: Batteriespeicher können auf unterschiedliche Art und 
Weise in eine PV-Anlage integriert werden. Für die Abgrenzung des Batte-
riespeichers als selbstständiges Wirtschaftsgut oder unselbstständiger 
Bestandteil der PV-Anlage gilt Folgendes (LfSt Niedersachsen, Schreiben 
vom 07.11.2022, Az. S 2240 – St 222/St 221 – 2473/2022):

	▪ Sind die technischen Voraussetzungen für eine Einspeisung aus dem 
Batteriespeicher ins öffentliche Netz nicht gegeben, handelt es sich um 
ein selbstständiges Wirtschaftsgut. Kann dagegen Strom aus dem Bat-
teriespeicher in das öffentliche Netz eingespeist werden, kommt es auf 
die beabsichtigte bzw. tatsächliche Nutzung des Batteriespeichers an.

	▪ Dient ein Batteriespeicher dazu, den Eigenverbrauch an Strom zu erhö-
hen und wird der nach dem Speichervorgang über den Stromspeicher 
verfügbare Strom mindestens zu 90 Prozent nicht für die Einspeisung 

Aufwendungen als 
Betriebsausgaben 
abziehen

Anlage wird 
unabhängig  
vom Gebäude ...

... über 20 Jahre 
abgeschrieben

Batteriespeicher 
ist ...

... selbstständiges 
Wirtschaftsgut ...
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verwendet, besteht kein unmittelbarer Zusammenhang der Aufwendun-
gen für das Speichersystem mit dem Betrieb der PV-Anlage zum Zweck 
der Stromerzeugung und Einspeisung in das öffentliche Netz. Der Bat-
teriespeicher ist dann ein selbstständiges Wirtschaftsgut.

Ansonsten gilt der Batteriespeicher als unselbstständiger Teil der PV-An-
lage. Er wird dann einheitlich über die Nutzungsdauer der Anlage abge-
schrieben.

	� Wallbox: Eine Wallbox dient der Stromabgabe. Sie führt nicht zu einer Ver-
besserung der Stromproduktion durch die PV-Anlage und dient damit nicht 
demselben Zweck wie die Photovoltaikanlage. Außerdem kann sie auch 
mit anderen Stromquellen betrieben werden. Die Wallbox ist daher in der 
Regel ebenfalls ein selbstständiges Wirtschaftsgut.

Kosten einer Dachsanierung 
Die Dachkonstruktion eines Hauses gehört zum Gebäude. Kosten für eine bei 
der Installation der PV-Anlage erforderliche Dachsanierung werden deswe-
gen als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten dem Gebäude zugerechnet, 
auch wenn sie im Zusammenhang mit der Installation der PV-Anlage ange-
fallen sind. Die Aufwendungen, die bei Installation auf die Dachkonstruktion 
entfallen, können also nicht als Anschaffungskosten der Anlage mit dieser 
abgeschrieben werden.

Lediglich solche Kosten, die nachweisbar durch den Aufbau der Anlage ver-
ursacht werden, sind Betriebsausgaben beim Betrieb der PV-Anlage. Dazu 
gehören z. B. Kosten, die infolge der Installation der Anlage aus statischen 
Gründen durch Verstärkung der Dachkonstruktion entstehen. Für die übrigen 
Kosten kommt dagegen ertragsteuerlich eine Aufteilung der Dachsanie-
rungskosten auf das Gebäude und den Bau der PV-Anlage grundsätzlich 
nicht in Frage.

Sollten die Aufwendungen im Einzelnen nicht feststellbar sein, kann die AfA-
Bemessungsgrundlage bei einer dachintegrierten Photovoltaikanlage aus 
Vereinfachungsgründen wie folgt ermittelt werden (LfSt Niedersachsen,  
Schreiben vom 07.11.2022, Az. S 2240 – St 222/St 221 – 2473/2022):

	◼ Berechnung
Tatsächliche Kosten für die Dacheindeckung mit Photovoltaikanlage

./. Kosten für eine vergleichbare Dacheindeckung ohne Photovoltaikanlage

= Bemessung für Abschreibung

Nach diesem Verfahren können auch die Kosten für eine Fremdfinanzierung 
aufgeteilt werden.

Die sonderabschreibung in § 7g Abs. 5 estG
Zusätzlich kann in der Regel auch die Sonderabschreibung gemäß § 7g Abs. 5 
EStG genutzt werden. Vereine, die den Gewinn durch Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung ermitteln, können diese Sonderabschreibung beanspru-

... oder unselbst-
ständiges teil 
der PV-Anlage

Wallbox ist  
selbstständiges 
Wirtschaftsgut

ermittlung der 
AfA-Bemessungs-
grundlage
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chen, wenn der Gewinn aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im Vor-
jahr nicht mehr als 200.000 Euro betragen hat. Außerdem muss die Anlage 
ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden. Bei Anla-
gen, deren Strom im vollen Umfang eingespeist wird, ist diese Voraussetzung 
erfüllt.

Die Sonderabschreibung gemäß § 7g Abs. 5 EStG beträgt insgesamt bis zu 20 
Prozent der Anschaffungskosten und kann beliebig auf das Jahr der Anschaf-
fung und den vier folgenden Jahren verteilt werden.

	◼ Beispiel

Anschaffung einer Photovoltaikanlage mit Nettoanschaffungskosten von 50.000 
Euro. Die Anlage wird am 01.05.2023 in Betrieb genommen. Die genannten Vo-
raussetzungen für die Sonderabschreibung gemäß § 7g Abs. EStG sind erfüllt. 

Folgende Abschreibung ist im Jahr 2023 möglich:
	� Lineare Abschreibung: 50.000 Euro x 1/20 = 2.500 Euro jährlich; im Jahr 2023 
aber nur zeitanteilig: 8/12 x 2.500 Euro = 1.667 Euro

	� Sonderabschreibung gemäß § 7g Abs. 5 EStG: 50.000 Euro x 20 % = 10.000 Euro; 
dieser Betrag kann in voller Höhe im Jahr 2023 angesetzt werden oder beliebig 
auf die Jahre 2023 bis 2027 verteilt werden.

Die höchstmögliche Abschreibung im Jahr 2023 beträgt daher 11.667 Euro.

Der investitionsabzugsbetrag in § 7g Abs. 1 estG
Durch den Investitionsabzugsbetrag kann der Gewinn gemindert und somit 
die Steuerbelastung im Abzugsjahr gesenkt werden. Vereine, die den Gewinn 
durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln, können bei Anschaffung 
einer PV-Anlage den Investitionsabzugsbetrag gemäß § 7g Abs. 1 EStG gel-
tend machen, wenn der Gewinn aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
im entsprechenden Jahr nicht mehr als 200.000 Euro beträgt. Außerdem 
muss der Investitionsgegenstand im Jahr des Kaufs und im folgenden Jahr 
im Betrieb insgesamt zu mindestens 90 Prozent betrieblich genutzt oder ver-
mietet werden.

Der Investitionsabzugsbetrag für die geplante Anschaffung/Herstellung ab-
nutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens beträgt maxi-
mal 50 Prozent der voraussichtlichen Investitionskosten. Im Jahr der An-
schaffung wird der Investitionsabzugsbetrag dem Gewinn dann wieder hinzu-
gerechnet. Dadurch verringert sich aber die Bemessungsgrundlage für die 
Abschreibungen, sodass insgesamt keine Steuerersparnis entsteht.

Die Investition muss bis zum Ende des dritten auf das Jahr des Abzugs fol-
genden Wirtschaftsjahres getätigt worden sein. Andernfalls wird der Abzug 
im Abzugsjahr wieder rückgängig gemacht, sodass sich die Steuer nachträg-
lich erhöht.

so läuft es mit  
der sonder-AfA

Bei Anschaffung der 
PV-Anlage den iAB 
geltend machen

sonderabschreibung 
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strom-eigenverbrauch im Verein und die steuern
Betreiber neuer PV-Anlagen erhalten vom Netzbetreiber für den selbst ver-
brauchten Strom keine Vergütung. In diesen Fällen wird die Höhe des privat 
verbrauchten Stroms durch Abzug der an den Netzbetreiber gelieferten 
Strommenge von der insgesamt erzeugten Strommenge ermittelt.

Bei der Inanspruchnahme des Anrechnungstarifs für den für betriebsfremde 
Zwecke verwendeten Strom liegt eine Entnahme (§ 4 Abs. 1 S. 2 EStG) vor. Bei 
der Bewertung dieser Entnahme ist der sog. Teilwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 1 EStG) 
maßgeblich. Er bestimmt sich grundsätzlich nach den anteiligen „Herstel-
lungskosten” des selbst verbrauchten Stroms, zu denen auch die ertragsteu-
erlichen Abschreibungen und Finanzierungskosten gehören.

Bei der Entnahme eines Wirtschaftsguts aus dem Betrieb wird dessen Teil-
wert durch den Marktpreis bestimmt. Aus Vereinfachungsgründen kann der 
Entnahmewert auf Antrag aber auch aus dem Energie- bzw. Strompreis des/
eines regionalen Energieversorgers abgeleitet werden (LfSt Niedersachsen, 
Schreiben vom 07.11.2022, Az. S 2240 – St 222/St 221 – 2473/2022). Fehlt ein 
konkreter Strompreis, kann der Schätzung auch ein durchschnittlicher Preis 
aus den Tarifen des Energieversorgers zugrunde gelegt werden.

Bei Anlagen, die ab dem 01.04.2012 in Betrieb genommen wurden, bestehen 
keine Bedenken, den entnommenen Strom aus Vereinfachungsgründen pau-
schal mit 0,20 Euro/kWh zu bewerten. Die individuell erzielbare Einspeise-
vergütung kann nicht als Entnahmewert angesetzt werden. Sie ist ein Min-
destpreis, der gesetzlich garantiert wird, und liegt derzeit deutlich unter dem 
erzielbaren Marktpreis. Es handelt sich damit nicht um den Teilwert, der für 
die Entnahme nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 1 EStG anzusetzen ist. 

zuschüsse und zulagen
(Investitions-)Zuschüsse (z. B. aus öffentlichen Fördergeldern) können ent-
weder als Betriebseinnahme erfasst werden oder mindern die Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten um die entsprechenden Beträge (R 6.5 Abs. 2 EStR). 
Eine Investitionszulage wird dagegen nicht gewinnmindernd berücksichtigt.

steuerabzug bei Bauleistungen
Bei PV-Anlagen handelt es sich um die Herstellung eines (sonstigen) Bau-
werks im Sinne des § 48 Abs. 1 S. 3 EStG. Damit unterliegt die Installation 
einer Photovoltaikanlage wie alle anderen Bauleistungen am Gebäude der 
Bauabzugsteuer. Unter den Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 S. 1 EStG muss 
der Empfänger der Bauleistung (der Verein) den Steuerabzug bei Bauleistun-
gen i. H. v. 15 Prozent der Rechnung des Bauunternehmers vornehmen.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• In der nächsten Ausgabe erläutert Ihnen VB, wie PV-Anlagen neuerdings umsatzsteuer-
lich behandelt werden�
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VEREINSPRAXIS/UMSATZSTEUER

musterfall: so werden Bildungs- und erziehungs-
leistungen umsatzsteuerlich optimiert angeboten 

| Bildung und Erziehung gehören zu den wichtigsten Arbeitsfeldern ge-
meinnütziger Einrichtungen. Während die ertragsteuerliche Einordnung 
von Umsätzen – als Zweckbetrieb – in der Regel unproblematisch ist, ist die 
umsatzsteuerliche Bewertung teils recht unübersichtlich. VB macht Sie 
deshalb anhand eines Musterfalls aus der Praxis mit den Regelungen und 
deren Handhabung durch die Rechtsprechung vertraut, um auch andere 
Anwendungsfälle umsatzsteuerlich optimieren zu können. |

musterfall: Verein will auf erhebung von ust verzichten
Der Verein „NaturBildungsWerkstatt Birkenhof e.V.“ betreibt ein Bildungs-
zentrum mit einem kleinen Erlebnisbauernhof. Dort macht er Bildungsange-
bote im Bereich Natur und Landwirtschaft für verschiedene Zielgruppen. 
Sein Angebot umfasst 
1. Tagesveranstaltungen für Schulen (z. B. „Vom Schaf zur Wolle“),
2. die frühkindliche Bildung für Kindergartengruppen,
3. naturpädagogische Seminare für Lehrer und Erzieherinnen und
4. Freizeitveranstaltungen für Erwachsene (z. B. Imkerkurse, Apfelernte und 

-verarbeitung) sowie Nachmittagsveranstaltungen für Kinder und Jugend-
liche in offenen Gruppen, die von den Eltern bezahlt werden.

Im Jahr 2023 werden die Einnahmen des Vereins aus diesen verschiedenen 
Aktivitäten voraussichtlich erstmals die Kleinunternehmergrenze (22.000 Euro) 
überschreiten. Der Verein will nach Möglichkeit auch weiterhin auf die Erhe-
bung von Umsatzsteuer verzichten und lässt deshalb mögliche Steuerbefrei-
ungen prüfen.

so kann eine steueroptimierte Lösung aussehen
Für die meisten Bildungs- und Erziehungsleistungen des Vereins gelten un-
terschiedliche Steuerbefreiungsregelungen mit ganz unterschiedlichen Vor-
aussetzungen. Aufgabe des Beraters ist es, hier eine verlässliche Einordnung 
vorzunehmen. 

Ein Teil der Leistungen ist nicht umsatzsteuerbefreit. Dafür kann aber nach 
Abzug der steuerfreien Umsätze die Kleinunternehmerregelung greifen. Im 
Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar:

1. Veranstaltungen für schulen
Soweit der Verein Bildungsangebote für staatliche Schulen oder anerkannte 
Ersatzschulen durchführt, fallen sie unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 21 
Buchst. b UStG. Befreit sind nach dieser Regelung „die unmittelbar dem 
Schul- und Bildungszweck dienenden Unterrichtsleistungen selbständiger 
Lehrer“ an öffentlichen Schulen und staatliche anerkannten Ersatzschulen. 

Verein bietet ver- 
schiedene Bildungs-
angebote an ...

... und überschreitet 
2023 die Kleinunter-
nehmergrenze

Leistungsspektrum 
umsatzsteuerlich 
durchdeklinieren ...

... und die besten 
Lösungen finden
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Als selbstständige Lehrer gelten dabei nicht nur natürliche, sondern auch 
juristische Personen – hier der Verein (UStAE, Abschnitt 4.21.3., Nr. 1).

Eine Unterrichtstätigkeit liegt vor, wenn Kenntnisse im Rahmen festliegender 
Lehrprogramme und Lehrpläne vermittelt werden. Diese Anforderung ist da-
mit erfüllt, dass die Bildungsangebote in den Schulunterricht eingebunden 
sind, die entsprechenden Schulklassen die Vereinsangebote also im Rahmen 
der Unterrichtszeit besuchen. Die Leistungen dienen Schul- und Bildungs-
zwecken unmittelbar, wenn sie den Schülern tatsächlich zugutekommt. Das 
steht hier nicht in Frage. Ob die Angebote unmittelbar von der Schule oder 
Dritten (z.  B. Schulfördervereinen) beauftragt und bezahlt werden, spielt  
keine Rolle.

Es ist auch nicht erforderlich, dass der Verein ein schultypisches breites und 
vielfältiges Spektrum von Stoffen vermitteln. Es genügt, dass sich die Unter-
richtseinheiten auf den Schulunterricht beziehen (BFH, Urteil vom 15.12.2021, 
Az. XI R 31/21, Abruf-Nr. 230261).

Nach Auffassung der Finanzverwaltung muss die Tätigkeit regelmäßig und 
für eine gewisse Dauer ausgeübt werden. Einzelne Vorträge fallen demnach 
nicht unter die Steuerbefreiung (UStAE 4.21.3. Abs. 2). Diese Auffassung kann 
aber aus der Gesetzesvorschrift nicht abgeleitet werden. Zudem lässt die  
Finanzverwaltung offen, ob die Tätigkeit regelmäßig für die gleichen Bil-
dungsträger erbracht werden muss.

2. Veranstaltungen für Kindergärten
Für Bildungsangebote für Vorschulkinder gilt die Befreiungsregelung des  
§ 4 Nr. 23a UStG. Sie befreit von der Umsatzsteuer die Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen durch öffentlich-rechtliche Einrichtungen und vergleich-
bare Einrichtungen ohne eine systematische Gewinnerzielungsabsicht. 

Erziehung umfasst – so der Kommentar zum Gesetzesentwurf – die gesamte 
geistige, sittliche und körperliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen. 
Dazu gehören insbesondere altersgerechte Sprach- und Wissensvermitt-
lung, Angebote von Musik-, Kunst- und Bewegungserziehung sowie die Ver-
mittlung von sozialen Kompetenzen und Werten. Bezüglich der Bildungsin-
halte gibt es also keine Bedenken.

§ 4 Nr. 23 a UStG verlangt keine staatliche Anerkennung wie § 4 Nr. 21 Buch-
stabe a UStG. Die Regelung beschränkt die Befreiung aber auf Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts und Einrichtungen, deren Zielsetzung mit diesen ver-
gleichbar ist und die keine systematische Gewinnerzielung anstreben. Dar-
unter fallen in jedem Fall gemeinnützige Organisationen. Da private Kinder-
gärten unter die Steuerbefreiung fallen, muss das auch für die Angebote des 
Vereins gelten.

3. naturpädagogische seminare für Lehrer und erzieherinnen
Berufsbezogene Kurse fallen unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 22 a UStG. 
Nach dieser Regelung sind umsatzsteuerbefreit Vorträge, Kurse und andere 
Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art, die von gemein-

Anforderung an 
unterrichtstätigkeit 
ist erfüllt

Darum erfüllen die 
Bildungsangebote 
des Vereins für 
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... die Kriterien des  
§ 4 nr. 23a ustG 
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nützigen Einrichtungen, oder Berufsverbänden durchgeführt werden, wenn 
die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten verwendet werden.

Auf den Umfang der Weiterbildung kommt es dabei nicht an. Auch Tagesver-
anstaltungen sind begünstigt (BFH, Urteil vom 07.10.2010, Az. V R 12/10,  
Abruf-Nr. 110345).

Die Rechtsprechung legt den Begriff „Schul- und Hochschulunterricht“ aber 
eng aus. Darunter ist ein integriertes System der Vermittlung von Kenntnis-
sen und Fähigkeiten zu verstehen, dass sich auf ein breites und vielfältiges 
Spektrum von Stoffen sowie auf die Vertiefung und Entwicklung dieser Kennt-
nisse und Fähigkeiten bezieht. Diese Ausbildung muss je nach Fortschritt 
und Spezialisierung der Lernenden ein Stufensystem (z. B. in Form von Jahr-
gangsstufen oder Semestern) bilden (EuGH, Urteil vom 21.10.2021,  
Rs. C-373/19, Abruf-Nr. 225477). Nicht begünstigt sind insbesondere freizeit-
bezogene Bildungsveranstaltungen.

Bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist dagegen kein breites und viel-
fältiges Spektrum von Stoffen erforderlich. Hier können auch kleinere Kurs-
einheiten und ein punktuell vermittelter Unterricht steuerbefreit sein (BFH, 
Urteil vom 30.06.2022, Az. V R 32/21, Abruf-Nr. 232102). Demnach sind die Se-
minare für Lehrer und Erzieherinnen umsatzsteuerbefreit. Ob die Teilneh-
mer die erworbenen Kenntnisse tatsächlich beruflich nutzen, spielt keine 
Rolle. Es genügt, dass sie sich dafür eignen.

4. freizeitbezogene Angebote
Freizeitbezogene Bildungsangebote für Erwachsene sind nicht nach der Re-
gelung des § 4 Nr. 22a UStG umsatzsteuerbefreit. Sie fallen aber grundsätz-
lich in den Zweckbetrieb und unterliegen dann dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz.

Auch für freizeitbezogene Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche  
außerhalb der Einbindung in den Schulunterricht bzw. frühpädagogische An-
gebote, wie sie von Kindergärten erbracht werden, gibt es keine einschlägige 
Steuerbefreiung. Soweit die Kleinunternehmergrenze mit den steuerpflichti-
gen Umsätzen nicht überschritten wird, entfällt aber auch hier die Umsatz-
besteuerung.

fAzit | Für gemeinnützige Einrichtungen ist ein Nebeneinander von steuer-
pflichtigen und steuerbefreiten Umsätzen typisch. Werden die möglichen Steuer-
befreiungen genutzt, bleibt der nicht befreite Teil oft unter der Kleinunterneh-
mergrenze.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Beitrag „Praxisfall: So gelingt der Umbau eines Vereins von der Mitgliederorganisation 
zum Dienstleister“, VB 1/2023, Seite 8 → Abruf-Nr� 48961107

• Beitrag „Verein will Immobilie kaufen: Gestaltungen aus gemeinnützigkeits- und steu-
errechtlicher Sicht“, VB 12/2022, Seite 5 → Abruf-Nr� 48758665

Aus diesen  
Herleitungen und 
erwägungen ...

... sind die Bildungs-
angebote des Vereins 
für Lehrer ...

... nach § 4 nr. 22a 
ustG steuerbefreit

einnahmen fallen in 
den zweckbetrieb 
und können  
bei einhaltung ...

... der Kleinunter-
nehmergrenze ganz 
steuerfrei bleiben

iHr PLus im netz
mehr Gestaltungsfälle 

auf vb.iww.de

https://www.iww.de/vb/quellenmaterial/id/66094
https://www.iww.de/vb/quellenmaterial/id/225477
https://www.iww.de/vb/quellenmaterial/id/232102
https://www.iww.de/vb/vereinsmanagement/vereinsorgansiation-praxisfall-so-gelingt-der-umbau-eines-vereins-von-der-mitgliederorganisation-zum-dienstleister-b150818
https://www.iww.de/vb/steuergestaltung/praxisfall-verein-will-immobilie-kaufen-gestaltungen-aus-gemeinnuetzigkeits-und-steuerrechtlicher-sicht-b150252
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UNFALLVERSICHERUNG

unfallversicherung: Wann gelten ehrenamtler 
als versicherte Wie-Beschäftigte des Vereins?

| Ehrenamtlich Tätige sind in Vereinen grundsätzlich nicht (über die Be-
rufsgenossenschaft) gesetzlich unfallversichert. Eine Ausnahme stellen ar-
beitnehmerähnliche, wenn auch unbezahlte Tätigkeiten dar. Das LSG Bay-
ern hat die Anforderungen an eine solche „Wie-Beschäftigung“ jetzt detail-
liert dargestellt. VB stellt Ihnen die Entscheidung und das darin entwickelte 
Prüfschema vor, damit Sie eigene Fälle im Hinblick auf das Vorliegen einer 
„Wie-Beschäftigung“ gut beurteilen können. |

Der fall vor dem LsG Bayern
Im konkreten Fall war ein Fluglehrer, der Vorstandsmitglied eines Luftsport-
vereins war, während eines Schulungsflugs mit einem vereinseigenen Ultra-
leichtflugzeug verunglückt. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Die 
Berufsgenossenschaft bestritt, dass ein Versicherungsschutz bestand. Nicht 
versichert seien nämlich 

	� Tätigkeiten von Vereinsmitgliedern, die dem Vereinszweck entsprechen 
würden, sowie 

	� Tätigkeiten, die in der Vereinssatzung geregelt sind.

Nach der Satzung des Fliegerclubs gehöre das Abhalten von Schulungs-, 
Übungs- und Leistungsflügen zum Zweck und Ziel des Vereins. Bei der un-
fallbringenden Tätigkeit habe es sich daher nicht um eine Tätigkeit gehan-
delt, die über die mitgliedschaftsrechtlichen Verpflichtungen hinausgehe.

LsG sieht sonderregelung für Wie-Beschäftige erfüllt
Das LSG sah das anders. Nach seiner Auffassung war der Fluglehrer ein sog. 
Wie-Beschäftigter nach § 2 Abs. 2 SGB VII. Nach dieser Regelung ist jede 
Verrichtung versichert, die einer Ausübung einer Beschäftigung vergleichbar 
ist. Es muss dazu eine 

	� ernstliche, einem fremden Unternehmen dienende, 
	� dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Unternehmers entspre-
chende Tätigkeit 

	� von wirtschaftlichem Wert verrichtet werden, 
	� die ihrer Art nach sonst von Personen verrichtet werden könnte und regel-
mäßig verrichtet wird, die in einem fremden Unternehmen dafür einge-
stellt sind.

Prüfschema kennen und eigene fälle beurteilen können
Das LSG hat für das Vorliegen einer Wie-Beschäftigung ein detailliertes Prüf-
schema entwickelt, das vier Punkte umfasst (LSG Bayern, Urteil vom 
18.01.2023, Az. L 3 U 66/21, Abruf-Nr. 234934):

fluglehrer  
verunglückte 
während  
schulungsflug

fluglehrer ist ein 
Wie-Beschäftigter

LsG liefert 
Prüfschema

https://www.iww.de/vb/quellenmaterial/id/234934
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1. Es darf sich um keine selbstständige (unternehmerische) Tätigkeit handeln.
2. Es muss eine dem Verein dienende Tätigkeit vorliegen, die dem wirklichen 

Willen des Vereins entspricht und von wirtschaftlichem Wert ist.
3. Es darf keine Verpflichtung aufgrund der Vereinssatzung bestehen.
4. Die Tätigkeit darf nicht aufgrund allgemeiner Vereinsübung ausgeübt 

werden.

1. Keine unternehmerische tätigkeit
Unternehmer – so das LSG – ist nach der gesetzlichen Definition in § 136 
Abs. 3 Nr. 1 SGB VII derjenige, dem das Ergebnis seines Unternehmens un-
mittelbar zum Vor- und Nachteil gereicht. Dafür ist kein Geschäftsbetrieb 
oder eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit erforderlich.

Eine solche Unternehmertätigkeit sah das LSG nicht. Der Ehrenamtler hatte 
von seiner Fluglehrertätigkeit weder nennenswerte Vorteile noch trug er 
wirtschaftliche Risiken. Seine Tätigkeit war auch aus vertragsrechtlicher 
Sicht nicht untypisch für eine arbeitnehmerähnliche Tätigkeit – etwa weil es 
sich um einen Werkvertrag nach § 631 BGB handelte.

2. tätigkeit ist von wirtschaftlichem Wert
Nach Auffassung des LSG waren im Fall des Fluglehrers die Kriterien einer 
dem Verein dienenden Tätigkeit, die dem wirklichen Willen des Vereins ent-
spricht und eine Tätigkeit von wirtschaftlichem Wert darstellt, ohne Weiteres 
erfüllt. Auf die Beweggründe, die eine Person zum Tätigwerden veranlassen, 
kommt es dabei für den Unfallversicherungsschutz nicht an. Deswegen spre-
chen ideelle Motive – wie Kameradschaft und Freude an der Tätigkeit – nicht 
gegen ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis.

3. Verpflichtung aufgrund der Vereinssatzung
Die Mitgliedschaft in einem Verein schließt ein Beschäftigungsverhältnis 
nicht von vornherein aus und damit auch nicht eine versicherte Tätigkeit als 
Wie-Beschäftigter. Es ist aber zu unterscheiden zwischen Arbeitsleistungen, 
die nur auf Mitgliedschaftspflichten beruhen, und Arbeitsleistungen, die  
außerhalb dieses Rahmens verrichtet werden.

Bei einer Wie-Beschäftigung darf keine unmittelbare Verpflichtung zum  
Tätigwerden aufgrund der Vereinssatzung, durch Vereinsbeschluss oder 
durch Eigenverpflichtung bestehen. Gekennzeichnet sind diese geringfügi-
gen Tätigkeiten im Allgemeinen dadurch, dass sie nur wenig zeitlichen oder 
sachlichen Arbeitsaufwand erfordern. Dabei kann die Geringfügigkeit bei je-
dem Verein verschieden zu bewerten sein. Nicht versichert sind Tätigkeiten, 
die ein Verein von jedem seiner Mitglieder erwarten kann und die von den 
Mitgliedern dieser Erwartung entsprechend auch verrichtet werden.

	◼ Beispiele für nicht versicherte tätigkeiten 

Regelmäßige Arbeiten zur Herrichtung und Reinigung von Sportplätzen, Verkauf 
von Eintrittskarten, Ordnungsdienst bei Veranstaltungen.

Die vier  
Prüfkriterien ...

... im Detail

mitgliedschaft 
schließt tätigkeit als 
Wie-Beschäftigter 
nicht aus
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Im konkreten Fall hatte die Satzung aber außer der Beitragspflicht keine wei-
teren Mitgliederpflichten geregelt. 

Das LSG widerspricht hier der Berufsgenossenschaft: Die Nennung des Ver-
einszwecks in der Satzung trifft für sich alleine genommen noch keine Aus-
sage darüber, auf welche Art und Weise dieser Zweck verfolgt werden soll. 
Flugunterricht kann nicht nur durch Mitglieder erteilt werden, sondern 
grundsätzlich auch durch vereinsfremde Personen. Es fehlt also eine unmit-
telbare Verpflichtung zum Tätigwerden aufgrund der Vereinssatzung.

Lediglich mittelbar kann bei der Ermittlung der Vereinspflichten der Vereins-
mitglieder der Vereinszweck herangezogen werden, wenn die Frage im Raum 
steht, ob eine Tätigkeit für den Verein im Rahmen der allgemeinen Vereins-
übung im Rahmen des satzungsmäßigen Vereinszwecks von den Mitgliedern 
erwartet werden kann.

4. tätigkeit aufgrund allgemeiner Vereinsübung
Neben einer allgemeinen mitgliedschaftsrechtlichen Verpflichtung kann eine 
Verpflichtung zu Tätigkeiten auch durch „allgemeine Vereinsübung“ beste-
hen. Dazu gehören geringfügige Tätigkeiten, die ein Verein von seinen Mit-
gliedern erwarten kann und die von diesen entsprechend auch verrichtet 
werden. Solche Tätigkeiten müssen auch nicht im gleichen Maß von allen Mit-
gliedern erbracht werden. Es ist nämlich nicht unüblich, dass besonders 
qualifizierte Mitglieder aktiver sind – etwa Übungsleiter in Sportvereinen.

Hier kommt es auch auf den Umfang der Arbeit an, ob trotz der mitglied-
schaftlichen Bindung ein Beschäftigungsverhältnis zum Verein vorliegt. Die 
Geringfügigkeitsgrenze ist überschritten, wenn sich eine Arbeitsleistung von 
wirtschaftlichem Wert deutlich erkennbar von dem Maß an vergleichbarer 
Aktivität abhebt, die die Vereinsmitglieder üblicherweise einbringen. Auch 
hier kommt es nicht unbedingt auf die Satzungszwecke an. Lediglich mittel-
bar – so das LSG – kann bei der Ermittlung der Vereinspflichten der Ver-
einszweck herangezogen werden; nämlich bei der Frage, ob eine Tätigkeit für 
den Verein im Rahmen der allgemeinen Vereinsübung bezogen auf den Ver-
einszweck von den Mitgliedern erwartet werden kann.

Für die Tätigkeit des Fluglehrers sah das LSG das nicht. Er war als Vorstands-
mitglied (Referent Motorflug) bereits in größerem Zeitumfang für den Flie-
gerclub tätig, sodass er nach den im Fliegerclub geltenden Regelungen keine 
zusätzlichen Arbeitsleistungen mehr erfüllen musste.

fAzit | Das Urteil zeigt, dass Versicherungsschutz als Wie-Beschäftigter eher 
die Ausnahme als die Regel ist. Will der Verein seine ehrenamtlich Tätigen absi-
chern, sollte er die – sehr günstige – freiwillige Versicherung in der gesetzlichen 
Unfallversicherung abschließen oder eine private Gruppenunfallversicherung.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Beitrag „Baumwart im Verschönerungsverein ist nicht versichert“, VB 2/2019, Seite 2 → 
Abruf-Nr� 45708723

Beitragspflicht in der 
satzung geregelt

Geringfügige 
tätigkeiten durch 
mitglieder

mit freiwilliger 
Versicherung auf der 
sicheren seite sein

ArCHiV

Beitrag 
hier mobil  

weiterlesen

https://www.iww.de/vb/vereinsrecht/unfallversicherung-lsg-baumwart-im-verschoenerungsverein-ist-nicht-versichert-b118593
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VIRTUELLE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Hybride mitgliederversammlung (teil 3):  
Diese satzungsregelungen bieten sich an

| Vereine können jetzt hybride und virtuelle Mitgliederversammlungen (MV) 
einberufen. Die entsprechende Ergänzung des BGB ist am 21.03.2023 in Kraft 
getreten. Die Neuregelung stellt hohe Anforderungen an die Umsetzung  
einer hybriden Mitgliederversammlung. VB gibt Gestaltungsempfehlun-
gen. |

Hybride mV bedarf eigentlich keiner satzungsgrundlage
Die gesetzliche Neuregelung in § 32 Abs. 2 BGB erlaubt die Durchführung 
einer hybriden Mitgliederversammlung ohne zusätzliche Satzungsregelung 
oder Beschlussfassung der Mitgliederversammlung. Gefordert ist lediglich, 
dass der Verein schon bei der Einladung auf die hybride Durchführung hin-
weist und dabei das Verfahren zur virtuellen Teilnahme ausreichend genau 
beschreibt. Der Schutz der Mitglieder ist dadurch gewährleistet, dass sie frei 
entscheiden können, ob sie vor Ort oder virtuell teilnehmen wollen.

Wo es trotzdem praktischen regelungsbedarf gibt
Nichtsdestotrotz kann es Bedarf für Satzungsregelungen bei hybriden Ver-
sammlungen geben. Die entsprechenden Anwendungsfälle und Lösungs-
möglichkeiten stellt Ihnen VB nachfolgend vor.

mitglieder zur Auskunft über Art der teilnahme verpflichten
Auch bei hybriden Versammlungen hat der Verein ein Interesse daran, erfor-
derliche Raum- und technische Kapazitäten verlässlich planen zu können. 
Dazu kann eine Satzungsregelung dienen, die Mitglieder verpflichtet, vor der 
Versammlung verbindlich klarzustellen, in welcher Form sie an der Ver-
sammlung teilnehmen. Diese Satzungsklausel kann wie folgt lauten:

SATZUNGSKLAUSEL /  Mitteilung über Art der Teilnahme an MV

Sofern die Mitgliederversammlung in hybrider Form durchgeführt wird, können 
die Mitglieder aufgefordert werden, dem Verein innerhalb einer Woche nach Zu-
gang der Einladung verbindlich per E-Mail mitzuteilen, ob sie auf dem Weg elek-
tronischer Kommunikation oder am Ort der Versammlung teilnehmen. Der Ver-
ein kann Mitgliedern, die diese Mitteilung unterlassen haben, die Teilnahme am 
Ort verweigern, wenn die erforderlichen Raumkapazitäten fehlen.

einschränkungen bei der virtuellen teilnahme
Bei Mischformen zwischen physischer und virtueller Versammlung muss 
grundsätzlich eine vergleichbare Partizipation der virtuell und physisch an-
wesenden Mitglieder gewährleistet sein. Ist das nicht der Fall, würde die vir-
tuelle Teilnahme eher einer zusätzlichen schriftlichen Stimmabgabe ent-

Hinweis auf hybride 
mV und erläuterung 
des Verfahrens 
ausreichend

manche satzungs- 
regelungen sind 
trotzdem ratsam

Vergleichbare 
Partizipation muss 
gewährleistet sein
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sprechen. Auch das ist zulässig, es muss dann aber für alle Mitglieder klar 
sein, dass eine solche Beteiligung an der Beschlussfassung kein vollständi-
ger Ersatz für die physische Teilnahme ist.

Denkbar wäre auch ein bloßes Streaming der Versammlung, bei dem zu-
gleich die Möglichkeit besteht, elektronisch abzustimmen (etwa über ein be-
reitgestelltes Voting-Tool oder über andere Verfahren, die eine Stimmaus-
zählung noch vor Ende der Versammlung erlauben). Das wäre mit folgender 
Satzungsregelung möglich:

SATZUNGSKLAUSEL /  Eingeschränktes Rede- und Antragsrecht

Bei hybriden Mitgliederversammlungen kann der Versammlungsleiter das Rede- 
und Antragsrecht auf die physisch anwesenden Mitglieder beschränken. Diese 
Beschränkungen müssen schon mit Einladung zur Mitgliederversammlung be-
kanntgegeben werden.

Wichtig | Es sind auch andere Varianten möglich; z. B. nur die Beschrän-
kung des Rederechts oder die Ermöglichung schriftlicher Anträge (per Chat).

elektronische stimmabgabe im rahmen einer Präsenzversammlung
Elektronische Abstimmungsverfahren in einer Präsenzversammlung sind 
durch die Gesetzesneuregelung zumindest dem Wortlaut nach nicht abge-
deckt. Vor allem für Vereine mit vielen Mitglieder sind solche Verfahren inte-
ressant, weil sie die Stimmabgabe und -auszählung enorm vereinfachen und 
beschleunigen. Mittlerweile stehen dafür verschiedene Apps für Smartpho-
nes zu Verfügung. Es bietet sich dann an, die Stimmabgabe der Mitglieder vor 
Ort und der elektronisch zugeschalteten einheitlich – also auf digitalem Weg 
– durchzuführen. Der Vorschlag für die Satzungsregelung lautet wie folgt:

SATZUNGSKLAUSEL /  Elektronische Stimmabgabe

Die Stimmabgabe in der Mitgliederversammlung kann mithilfe einer Smartpho-
ne-App erfolgen, die der Verein den Mitgliedern zur Verfügung stellt.

Die Mitglieder können bei einer entsprechenden Satzungsregelung eine sol-
che Abstimmung dann nicht mit der Begründung anfechten, ihnen wäre die 
Teilnahme erschwert, weil sie über ein Smartphone verfügen müssen. Den 
Mitgliedern muss aber genug Zeit gegeben werden, zu prüfen, ob sich ihr 
Gerät eignet und ggf. ein neues anzuschaffen.

Wichtig | Natürlich müssen dann im Versammlungsraum die technischen 
Voraussetzungen bestehen (Netzabdeckung bzw. WLAN). Mitglieder können 
sich regelmäßig nicht darauf berufen, die technischen Anforderungen wären 
zu hoch. Es sei denn, die Software stellt tatsächlich Anforderungen, die über 
das übliche Anwenderwissen eines Smartphone-Nutzers hinausgehen.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• In der nächsten Ausgabe lesen Sie alles zum Thema „Datenschutzanforderungen bei 
der virtuellen MV“

streaming der  
mV möglich

stimmabgabe vor ort 
und online einheit-
lich gestalten und ...

... damit das 
Anfechtungsrisiko 
mindern
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VEREINSRECHT

fakultative Vereinsorgane (teil 4):  
Beiräte und Aufsichtsräte

| Vereine sind eine außerordentlich flexible Rechtsform. Neben der Mitglie-
derversammlung und dem Vorstand als Pflichtorgan können weitere Orga-
ne dazu genommen werden, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen 
können. Man spricht hier von fakultativen Vereinsorganen. Für diese sind 
allein die Satzungsregelungen des Vereins ausschlaggebend. In Teil 4 geht 
es um Beiräte und Aufsichtsräte. |

Ausgestaltung als Beratungs- oder Kontrollorgan
Ein Beirat und/oder ein Aufsichtsrat kann als Beratungs- oder Kontrollorga-
ne ausgelegt werden. Je nach Ausgestaltung wird er den Vorstand in seiner 
Arbeit dann fachlich unterstützen oder überwachen.

PrAXistiPP | Für zusätzliche Vereinsorgane müssen Personen gefunden wer-
den. In kleineren Vereinen erweist sich das oft als schwierig. Deswegen sollten 
Beiräte und Aufsichtsräte als optionale Organe ausgestaltet werden, auf deren 
Bestellung grundsätzlich verzichtet werden kann. Zumindest sollte die Satzung 
keine zu große (Mindest-)Zahl an Mitgliedern für dieses Organ vorsehen.

Der Aufsichtsrat als Kontrollorgan
Bei Aktiengesellschaften und Genossenschaften gibt es einen Aufsichtsrat 
als Pflichtorgan. Ein entsprechendes Organ zur Kontrolle des Vorstands kann 
durch die Satzung auch im Vereinsrecht geschaffen werden.

Grundsätzlich ist im Verein die Mitgliederversammlung das Kontrollorgan. 
Ein weiteres Kontrollorgan hinzuzufügen, wird also nur sinnvoll sein, wenn 
der Verein viele Mitglieder hat und eine laufende Kontrolle durch die Mitglie-
derversammlung einen zu großen Verwaltungsaufwand bedeuten würde. Da-
zu müsste die Mitgliederversammlung häufiger als nur einmal im Jahr ein-
berufen und über die aktuelle Arbeit des Vorstands informiert werden.

Kontrollorgan wird von der mitgliederversammlung bestellt
Eine regelmäßige Kontrolle der Geschäftsführung ist, anders als im Genos-
senschaftsrecht, für den Verein von Gesetzes wegen nicht vorgesehen. Sie 
kann aber gerade bei größeren Vereinen bzw. bei Vereinen mit hohem Ge-
schäftsvolumen durchaus sinnvoll sein. 

In der Ausgestaltung solcher Kontrollorgane ist der Verein frei. Es gibt ledig-
lich eine Vorgabe: Einem solchen Kontrollorgan können keine Vorstandsmit-
glieder angehören, weil sich diese nicht selbst kontrollieren können. Aus die-
sem Grund versteht sich auch von alleine, dass Kontrollorgane nicht vom 
Vorstand, sondern von der Mitgliederversammlung bestellt werden.

fachliche unterstüt- 
zung und Überwach- 
ung des Vorstands

Aufsichtsrat kann 
Pflichtorgan sein

Keine Vorstands- 
mitglieder  
im Kontrollorgan
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Die Befugnisse der Kontrollorgans 
Kontrollorgane können grundsätzlich mit umfassenden Befugnissen ausge-
stattet werden. Ausgeschlossen sind jedoch solche Befugnisse, die nach der 
gesetzlichen Regelung zwingend solche des Vorstands bzw. der Mitglieder-
versammlung sind. 

	� Außenvertretung: Bezogen auf den Vorstand ist vor allem die Außenvertre-
tung durch Mitglieder des Kontrollorgans ausgeschlossen. Die Mitglieder 
des Aufsichtsrats wären sonst rechtlich betrachtet Vorstandsmitglieder.

	� Vertretungsmacht des Vorstands: Es ist aber möglich, die Vertretungs-
macht des Vorstands so zu beschränken, dass er für bestimmte Geschäfte 
die Zustimmung des Kontrollorgans einholen muss. Das sollte aber auf 
wenige Fälle mit großer Tragweite beschränkt werden, sonst wird die lau-
fende Geschäftsführung des Vorstands erschwert.

PrAXistiPP | In Gründungssatzungen neigen Vereine bisweilen zu einer Über-
kontrolle. Sie wollen verhindern, dass der Vorstand seine Befugnisse miss-
braucht. Der Vorstand ist in diesem Fall aber dem Verein haftbar. Er geht also ein 
hohes Risiko ein, wenn er seine Amtsstellung missbraucht. Sogar strafrechtliche 
Konsequenzen sind möglich. Die Satzung sollte deswegen die Kontrolle des Vor-
stands nicht überdehnen. Der Mehraufwand ist sonst doppelt: Für den Vorstand, 
der laufend berichten muss, und für das Kontrollorgan, das seine Arbeit über-
wachen muss.

Der Beirat als Beratungsorgan
Beiräte sind meist weniger als Kontroll-, sondern mehr als Beratungsorgane 
ausgelegt. Um die organisatorische Ausgestaltung des Vereins nicht zu kom-
pliziert zu machen, ist zunächst die Frage, ob ein solcher Beirat überhaupt 
Organstellung haben muss. Vorstand oder Mitgliederversammlung können, 
auch wenn die Satzung das nicht vorsieht, fachlich kompetente Personen be-
stimmen, die den Vorstand unterstützen.

Eine zweite Möglichkeit wäre es, Beiräte als Mitglieder des erweiterten Vor-
stands zu installieren. Die Satzung kann dann regeln, dass die Beiräte nicht 
an allen Vorstandssitzungen teilnehmen, sondern nur in bestimmten Fällen 
hinzugezogen werden.

In Vereinen mit starker Außenwirkung können Beiräte mit prominenten Per-
sonen besetzt werden, die weniger vereinsinterne Aufgaben haben, sondern 
den Verein teilweise nach außen repräsentieren und vernetzen. Um solche 
Personen zu gewinnen, sollte der Arbeitsaufwand, der mit dem Amt verbun-
den ist, meist auf ein Minimum reduziert werden.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Die Teile 1, 2 und 3 der Beitragsreihe finden Sie auf vb�iww�de → Abruf-Nrn� 49039581, 
49214060 und 49265431�

in bestimmten fällen 
zustimmung  
des Kontrollorgans 
einholen

Beratung  
des Vorstands ...

... nur in bestimmten 
fällen oder ...

... allein zu reprä-
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https://www.iww.de/vb/vereinsrecht/vereinsrecht-fakultative-vereinsorgane-den-verein-jenseits-der-pflichtorgane-zeitgemaess-aufstellen-b151415
https://www.iww.de/vb/vereinsrecht/vereinsrecht-fakultative-vereinsorgane-teil-2-der-erweiterte-vorstand-b151992
https://www.iww.de/vb/vereinsrecht/vereinsrecht-fakultative-vereinsorgane-teil-3-der-rechnungspruefer-b152603
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ist die untermietung als Vermögensverwaltung 
begünstigt?

| Die langfristige Vermietung von Immobilien ist als Vermögensverwaltung 
körperschaftsteuerfrei. Gemeinnützigkeitsrechtlich nicht geklärt ist, ob das 
auch für die Untervermietung gilt. |

f r AG e :  Unser gemeinnütziger Verein mietet ein Haus, das er überwiegend für 
seine satzungsbezogenen Veranstaltungen nutzt. Es gibt mehrere Zimmer in die-
sem Haus, die wir dauerhaft untervermieten, um die Mietkosten zu decken. Wie 
müssen wir das steuerlich behandeln?

A n t Wo r t :  Finanzverwaltung und Rechtsprechung haben das bisher nicht 
geklärt. Es spricht aber einiges für eine Vermögensverwaltung.

Vermögensverwaltung ist gemeinnützigkeitsrechtlich nicht definiert
Eine spezielle gesetzliche Definition der Vermögensverwaltung mit Bezug 
auf die Gemeinnützigkeit gibt es nicht. § 64 AO definiert die Steuerbefreiung 
negativ: Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetrieb sind, sind 
nicht begünstigt. Dabei verweist § 64 AO auf die allgemeine Definition in § 14 
AO. Demnach fällt die Vermögensverwaltung unter die Steuerbefreiung. Die 
Vermietung ist hier als typischer Fall für eine Vermögensverwaltung benannt.

Vermögensverwaltung erfordert regelmäßig eigenes Vermögen
Das FG Hessen, Beschluss vom 17.08.2018, Az. 4 V 1131/17, Abruf-Nr. 204501, 
hat klargestellt, dass Vermögensverwaltung regelmäßig durch den Einsatz 
eigenen Vermögens erfolgt. Das Urteil bezieht sich aber auf die Abgrenzung 
zum gewerblichen Wertpapierhandel. Offen bleibt, ob das auch für die Ver-
mietung von Immobilien gilt, die sich nicht im Eigentum der gemeinnützigen 
Einrichtung befinden. Der BFH hat aber festgestellt, dass die Untervermie-
tung einzelner (unbeweglicher) Gegenstände in der Regel nicht über den 
Rahmen privater Vermögensverwaltung hinausgeht. Eine gewerbliche Ver-
mietung liegt erst vor, wenn Umstände hinzutreten, hinter der die eigentliche 
Gebrauchsüberlassung des Mietobjekts in den Hintergrund tritt (BFH, Urteil 
vom 14.07.2016, Az. IV R 34/13, Abruf-Nr. 189940). Unklar ist aber, ob diese 
Abgrenzung von Vermögensverwaltung und gewerblicher Vermietung auch 
auf die Steuerbefreiung bei Gemeinnützigkeit angewendet werden kann.

sonderfall Vermietung an andere gemeinnützige einrichtungen
Erfolgt die Vermietung an andere gemeinnützige Einrichtungen, liegt ein sog. 
Selbstkostenzweckbetrieb vor, wenn Miete und Nebenkosten die Eigenkosten 
der Anmietung nicht übersteigen. Hier spielt es dann auch keine Rolle, ob die 
Vermietung lang- oder kurzfristig erfolgt.

fAzit | Wegen der unklaren Rechtslage sollten Sie die Frage mit Ihrem Finanz-
amt klären. Ihr Verweis auf das o. g. BFH-Urteil könnte das Amt dazu bewegen, 
die Untervermietung als Vermögensverwaltung zu bewerten.

Verein mietet Haus 
und vermietet 
räume dauerhaft 
weiter

... in den wirtschaft-
lichen Geschäfts-
betrieb?

Gehören mieteinnahmen 
in die steuerfreie 
Vermögensverwaltung 
oder ...

https://www.iww.de/vb/quellenmaterial/id/204501
https://www.iww.de/vb/quellenmaterial/id/189940
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

IWW-Webinare

Recht und Steuern im Verein
Vereine sicher führen und beraten

Das Steuerrecht für gemeinnützige Organisationen ist 
kompliziert. Vereine und ihre Berater müssen nicht nur 
die klassischen Steuerarten berücksichtigen, sondern 
auch deren Aufteilung auf die vier steuerlichen Bereiche 
der Vereine beherrschen. Außerdem werden steuerliche 
Gestaltungen von der richtigen Einbettung im Gemein-
nützigkeits-, Satzungs- und Vereinsrecht beeinflusst. Das 
Webinar zeigt Ihnen einmal im Quartal, wie Sie den Verein 
in dieser schwierigen Gemengelage auf Kurs halten. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie 90,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

Referent
Wolfgang Pfeffer, Lehrbeauftragter 
an der Dresden International 
University, Schriftleiter des VB 
VereinsBrief und Inhaber des 
Fachportals vereinsknowhow.de

Teilnehmerkreis
Entscheider in Vereinen, 
Steuerberater 

Termine
23.05.2023, 26.09.2023, 
21.11.2023, 30.01.2024

jeweils 16:30 ― 18:30 Uhr

Buchungs-Nr. 467

Wolfgang Pfeffer

„Ich biete Ihnen praxistaugliche 

Lösungen für typische 

Problemstellungen im Verein!“

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 129,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
106,50 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s186
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